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Steuern im Bild, Teil 301

Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Der Handel mit Kryptowährungen, Teil 3.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Sind Gewinne aus dem Handel mit Krypto-
währungen steuerpfl ichtig! Teil 3

Kursgewinne aus dem 
Handel mit Kryptowährun-

gen werden der Finanzver-
waltung nicht automatisch 

gemeldet, sondern müssen in 
der Veranlagung angegeben wer-

den. Werden steuerpfl ichtige Ein-
künfte nicht angegeben, drohen Strafen!

Kursgewinne aus dem 
Handel mit Kryptowährun-

gen werden der Finanzver-
waltung nicht automatisch 

gemeldet, sondern müssen in 
der Veranlagung angegeben wer-

den. Werden steuerpfl ichtige Ein-

Einkünfte aus dem betrieblichen Handel 
mit Kryptowährungen werden zusammen 
mit dem Gewinn des Unternehmens  be-
 steuert. Bei Einzelunternehmern und 
 Personengesellschaften wird der progres-
sive Einkommensteuertarif (mit einem 
Spitzensteuersatz von bis zu 55 %) ange-
wendet, während bei Kapitalgesellschaften 
die Körperschaftsteuer in Höhe von 25 % 
anfällt und eine Ausschüttung von 
 Gewinnen an natürliche Personen 
 nochmals mit 27,5 % besteuert 
wird.
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